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§ 19 BaSAG Abwicklungsplan
 BaSAG - Sanierungs- und Abwicklungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Abwicklungsbehörde hat für jedes in Österreich niedergelassene Institut, das nicht Teil einer Gruppe ist, die

einer Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis gemäß den Art. 111 und 112 der Richtlinie 2013/36/EU unterliegt,

nach Maßgabe der Bestimmungen des ersten Abschnitts einen Abwicklungsplan zu erstellen. Vor Erstellung des

Abwicklungsplans hat die Abwicklungsbehörde die FMA und die Abwicklungsbehörden jener Staaten, in denen

sich durch den Abwicklungsplan betroffene bedeutende Zweigstellen des betroffenen Instituts befinden,

anzuhören. Die betroffenen Institute haben auf Aufforderung durch die Abwicklungsbehörde bei der Erstellung

und Aktualisierung der Abwicklungspläne mitzuwirken.

2. (2)Der Abwicklungsplan ist mindestens jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren; dasselbe gilt

nach wesentlichen Änderungen der Rechts- oder Organisationsstruktur des Instituts, seiner Geschäftstätigkeit

oder seiner Finanzlage, die sich wesentlich auf die Wirkungsweise des Plans auswirken oder in sonstiger Weise

dessen Änderung erforderlich machen könnten. Zu diesem Zweck haben Institute und die FMA der

Abwicklungsbehörde unverzüglich jede Änderung mitzuteilen, die eine Überarbeitung oder Aktualisierung

erforderlich macht. Eine Überprüfung des Abwicklungsplans ist jedenfalls nach der Durchführung von

Abwicklungsmaßnahmen oder der Ausübung der Befugnisse gemäß § 70 vorzunehmen.

3. (3)Die Abwicklungsbehörde hat den Abwicklungsplan in der aktuellsten Form stets an die zuständigen Behörden

zu übermitteln.

4. (4)Bei der Festlegung der Stichtage gemäß § 20 Abs. 5 Z 15 und 16 unter den gemäß § 19 Abs. 2 letzter Satz

genannten Umständen berücksichtigt die Abwicklungsbehörde die Frist für die Erfüllung der Anforderung gemäß

§ 70c BWG.
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